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            BRB-vB      26.09.2023 

Anfrage zu TOP 11 - Weiberfastnachtsparty auf dem Karl-Gatzweiler-Platz 
 
Anfrage SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, Ds.-Nr.: 23/0378 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Jugendhilfeausschuss 12.09.2023 öffentlich 
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die aufgeführten Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
In Ergänzung der mündlichen Ausführungen von Herrn Dr. Eßer (Erster Beigeordneter) zur 
o. a. Anfrage unter TOP 11 der Sitzung des JHA am 12.09.2023 wird wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Frage 1: 
Wurde im Rahmen der Erstellung der Vorlagen bereits das Gespräch mit den Schulleitungen 
und Schülervertretungen gesucht? Falls ja, mit welchem Ergebnis? 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Schulleitungen und Schülervertretungen werden im Rahmen der Implementierung der zu 
gründenden Projektgruppe angefragt.  
 
Frage 2:  
Inwiefern ist die Erarbeitung eines neuen Entfluchtungs- und Sicherheitskonzeptes notwen-
dig, da auf dem neuen Karl-Gatzweiler-Platz mit der Eröffnungsfeier und einem großen Live-
Konzert ja bereits eine Veranstaltung stattgefunden hat und die Stadt diese Veranstaltung 
sicherlich nicht ohne Sicherheits- und Entfluchtungskonzept durchgeführt hat?  
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Durchführung der Weiberfastnachtsparty als geschlossene Veranstaltung, an der die 
Kinder und Jugendlichen erwartungsgemäß in der Regel alleine ohne Erziehungsberechtigte 
teilnehmen, richtet sich nach den Vorschriften des Jugendschutzes, so dass z. B. eine Ein-
zäunung/Einhausung des Geländes, Kontrollen des Einlasses, Maßnahmen zur Vermeidung 
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von Alkoholmissbrauch und eine hohe Präsenz von Sicherheitspersonal erforderlich sind. 
Aufgrund dieser maßgeblichen Unterschiede zu den o. g. öffentlichen Feiern auf dem Karl-
Gatzweiler-Platz ist für eine Weiberfastnachtsparty ein wesentlich strengeren Maßstäben 
folgendes Sicherheits- und Entfluchtungskonzept erforderlich, um das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen zu garantieren.   
 
Frage 3: 
Welche sachlichen Gründe sprechen gegen die Stadt Sankt Augustin als Veranstalterin?  
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Verwaltung verfügt nicht über die erforderlichen Personalressourcen zur Planung und 
Durchführung der Veranstaltung.  
 
Frage 4: 
Welche politischen Beschlüsse sind notwendig, damit die Durchführung der Weiberfast-
nachtsparty auf dem Karl-Gatzweiler-Platz in 2024 erfolgt? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Keine. Der faktische Vorbereitungszeitraum für die Weiberfastnachtsparty beträgt aufgrund 
der Komplexität der zu beachtenden Vorschriften und Regelungen zur Gewährleistung des 
Wohls der Kinder und Jugendlichen nach bisherigen Erfahrungen mindestens ein Jahr, so 
dass eine Durchführung in 2024 nicht möglich ist.   
 
Frage 5: 
War Bestandteil der Prüfung auch die Überlegung, ein kleines Eintrittsgeld zur Refinanzie-
rung zu erheben? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Nein, die Finanzierung wird von diversen Rahmenbedingungen abhängen, die der Veranstal-
ter bei seiner Planung berücksichtigen und steuern wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


